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Forderungen des CorA-Netzwerks für Unternehmens-
verantwortung an Bundestag und Bundesregierung für 
die Legislaturperiode 2025-2029 
(Vorabfassung Oktober 2024) 

 

Wirtscha  und Menschenrechte, Unternehmensverantwortung und die Regulierung des 
globalen Wirtscha ens sind Themen, die für die kommende Legislaturperiode von zentraler 
Bedeutung sein werden. Angesichts zahlreicher Menschenrechtsverletzungen und der 
Missachtung von Sozialstandards und Umweltvorgaben durch Unternehmen sowie mul pler 
Krisen, Kriege und der sich immer weiter verschärfenden Klimakatastrophe benö gen wir in 
Deutschland, der EU und weltweit dringend weitere Fortschri e bei der Schaffung wirksamer 
Regelungen für globale Liefer- und Wertschöpfungske en. 

Im CorA-Netzwerk für Unternehmensverantwortung sind über 60 Organisa onen aus den 
Bereichen Menschenrechte, Umwelt- und Verbraucherschutz, Entwicklungspoli k sowie 
Gewerkscha en zusammengeschlossen. In der Legislaturperiode 2025–2029 erwartet das 
CorA-Netzwerk von Bundestag und Bundesregierung insbesondere Maßnahmen in folgenden 
Bereichen: 

1. EU-Lieferke enrichtlinie (CSDDD) und deutsches Lieferke engesetz (LkSG) 

2. Berichtspflichten und Nachhal gkeitsberichtersta ung  

3. UN-Treaty zu Wirtscha  und Menschenrechten 

4. Regulierung des Finanzsektors, staatlicher Finanzierungen und der 
Außenwirtscha sförderung 

5. Öffentliche Beschaffung 
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EU-Lieferke enrichtlinie und deutsches Lieferke engesetz 
1. Europarechtskonforme und ambi onierte Umsetzung von EU-Lieferke enrichtlinie 

(CSDDD) und Lieferke engesetz (LkSG) ohne Absenkung des bestehenden 
Schutzniveaus  

 Sollte die CSDDD bis zum Ende der derzei gen Legislaturperiode noch nicht 
vollständig in deutsches Recht überführt worden sein, muss für die kommende 
Bundesregierung eine schnelle und europarechtskonforme Überführung der 
Richtlinie Priorität haben. Im Zuge der Umsetzung müssen Schwächen des deutschen 
Lieferke engesetzes ausgebessert werden und gleichzei g das Schutzniveau des 
deutschen Gesetzes erhalten bleiben, wie es die EU-Lieferke enrichtlinie explizit 
vorschreibt.  

 Eine Erhaltung des Schutzniveaus bedeutet zum Beispiel, dass die Anzahl der vom 
deutschen Gesetz erfassten Unternehmen nicht sinken darf und festgestellte 
Verstöße gegen Sorgfaltspflichten auch weiterhin einen Ausschluss von der Vergabe 
öffentlicher Au räge zur Folge haben.  

 Spätestens im Zuge der CSDDD-Überführung sollte zudem klargestellt werden, dass 
Beschwerdeführende gegenüber dem zuständigen Bundesamt für Wirtscha  und 
Ausfuhrkontrolle (BAFA) ein Recht auf Beteiligung und Informa on über den 
gesamten Fortgang ihrer Beschwerde haben. Zudem sollte der Schutz von 
Beschwerdeführenden gestärkt werden, zum Beispiel indem anonyme Beschwerden 
erleichtert werden.  

2. Verbindliche menschenrechtliche Regulierung von Inves onen, Krediten und 
Versicherungen entsprechend interna onaler Standards (siehe auch Abschni  zum 
Finanzsektor) 

 Auch für den Finanzsektor gelten menschenrechtliche Sorgfaltspflichten 
entsprechend interna onaler Standards wie den UN-Leitprinzipien für Wirtscha  und 
Menschenrechte (UNLP). Daher sollten Bundestag und Bundesregierung im Prozess 
der Umsetzung der CSDDD das LkSG um menschenrechtliche Sorgfaltspflichten in der 
nachgelagerten Lieferke e von Unternehmen der Finanzwirtscha  ergänzen. 

 Gegenüber der EU-Kommission muss der dringende Bedarf für menschenrechtliche 
Sorgfaltspflichten in der nachgelagerten Lieferke e von Unternehmen der 
Finanzwirtscha  deutlich gemacht werden. Im Rahmen des derzei gen Review 
Prozesses (review clause), ob die CSDDD zukün ig auch Sorgfaltsanforderungen an 
das Kerngeschä  des Finanzsektors stellen soll, sollten sich der Bundestag und die 
Bundesregierung  daher ak v und konstruk v für die Vorlage eines entsprechenden 
legisla ven Vorschlags für die CSDDD einsetzen.  
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3. Schaffung einer zentralen Kompetenzstelle für eine kohärente und einheitliche 
Umsetzung aller Gesetze im Themenbereich nachhal gkeitsbezogener 
Sorgfaltspflichten  

 Im Interesse einer einheitlichen und kohärenten Umsetzung der in der vergangenen 
EU-Legislaturperiode verabschiedeten Gesetzgebung im Bereich der 
nachhal gkeitsbezogenen Sorgfaltspflichten sollte die Umsetzung und Kontrolle 
dieser Gesetze in Deutschland dringend vereinheitlicht werden.  

 Wir fordern daher mi elfris g eine gemeinsame Umsetzungsbehörde oder 
übergeordnete Kompetenzstelle, die eine wirksame und ganzheitliche Anwendung 
der Sorgfaltspflichten aus den verschiedenen Richtlinien sicherstellt. Dazu gehören 
etwa EU-Lieferke enrichtlinie, Nachhal gkeitsberichtersta ungsrichtlinie, 
Entwaldungsverordnung, Ba erieverordnung, Zwangsarbeitsverordnung, 
Konfliktmineralienverordnung und Taxonomie-Verordnung. 

4. Kapazitätsau au in Deutschland und Europa für eine effek ve Durchsetzung der 
Lieferke enrichtlinie  

 Der Bundesregierung kommt im Prozess der Um- und Durchsetzung der EU-
Lieferke enrichtlinie eine besondere Rolle zu. Das deutsche Lieferke engesetz war in 
vielerlei Hinsicht Vorbild für die Richtlinie – daher ist es wich g, dass die 
Bundesregierung ihre Erfahrungen mit dem Gesetz teilt und im Sinne einer 
europaweit einheitlichen und kohärenten Anwendung der Richtlinie andere 
Mitgliedsstaaten bei der Umsetzung unterstützt.  

 Im Interesse einer effek ven Kontrolle des Gesetzes sollten im Bundesamt für 
Wirtscha  und Ausfuhrkontrolle (BAFA) ausreichend Kapazitäten geschaffen werden, 
um andere EU-Mitgliedsstaaten durch gezielte Maßnahmen beim Au au ihrer 
jeweiligen mitgliedsstaatlichen Aufsichtsbehörden zu unterstützen. Dies ist auch im 
Interesse Deutschlands, denn eine gute Zusammenarbeit der EU-Aufsichtsbehörden 
erleichtert im eng verknüp en EU-Binnenmarkt die effiziente Umsetzung des 
Gesetzes.  

 Die effek ve Kontrolle der durch die Richtlinie eingeführten neuen Pflichten 
insbesondere im Umweltbereich erfordert den Au au umfangreicher neuer 
Kapazitäten und Fachexper se in der zuständigen Umsetzungsbehörde. Da sich die 
umwelt- und klimabezogenen Pflichten der Richtlinie, anders als die 
menschenrechtlichen Pflichten, nicht auf zivilrechtlichem Wege durchsetzen lassen, 
ist die behördliche Kontrolle von zentraler Bedeutung für die Wirksamkeit des 
Gesetzes.  
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5. Posi ve Wirkung des Lieferke engesetzes sichern durch Unterstützung von Betroffenen 
in Dri ländern  

 Nur wenn Arbeiter*innen, Kleinbäuer*innen und Kleinunternehmen in den 
Lieferke en deutscher Unternehmen angemessen über ihre im Lieferke engesetz 
verbrie en Rechte aufgeklärt werden, kann das Lieferke engesetz seine Wirkung 
en alten. Daher sollte die Bundesregierung ein Programm aufsetzen, um 
Interessenträger*innen über ihre Rechte zu informieren und hinsichtlich der 
Anforderungen des Lieferke engesetzes zu schulen. Dies könnte durch speziell 
geschultes Personal in den Auslandsvertretungen erfolgen. 

 Darüber hinaus ist es essenziell, dass Kleinbäuer*innen und andere kleine 
Produzent*innen, wo nö g, bei der Umstellung auf eine nachhal ge 
Produk onsweise auch finanziell unterstützt werden. Um diesen 
Unterstützungsbedarf angemessen zu ermi eln, sollte die Bundesregierung, in 
Koopera on mit der EU-Kommission und anderen EU-Mitgliedsstaaten, zunächst 
Pilotprojekte aufsetzen, welche die Herausforderungen bei der Umsetzung von 
Sorgfaltspflichten und die damit verbundenen finanziellen Unterstützungsbedarfe 
ermi eln. 

6. Entwicklung von Wirksamkeitskriterien durch das Bundesamt für Wirtscha  und 
Ausfuhrkontrolle (BAFA) 

 Zentraler Gradmesser für den Erfolg des Lieferke engesetzes muss dessen 
Wirksamkeit im Sinne Betroffener sein. Dem BAFA kommt hier eine zentrale Rolle zu: 
Es muss nicht nur kontrollieren, ob Unternehmen Maßnahmen zur Erfüllung ihrer 
Sorgfaltspflichten ergriffen haben, sondern auch, ob diese Maßnahmen geeignet sind, 
um im Sinne einer Verhinderung oder Wiedergutmachung von 
Menschenrechtsverletzungen wirksam zu werden.  

 Das BAFA sollte daher von den zuständigen Ministerien angewiesen werden, klare 
Wirksamkeitskriterien zu entwickeln, an denen es seine behördliche Kontrolle 
ausrichtet. Wo Unternehmen wirkungslose oder ungeeignete Maßnahmen ergreifen, 
müssen Sank onen verhängt werden.  

 Insbesondere sollte klargestellt werden, dass, wo auf Audi erung, Standards und 
Zer fizierungen zurückgegriffen wird, diese nicht als Ersatz für die eigenständige 
Umsetzung von Sorgfaltspflichten gelten dürfen, sondern Unternehmen insbesondere 
darauf achten müssen, Betroffene direkt einzubeziehen und zu stärken. Ähnliches gilt, 
wenn Unternehmen in der Umsetzung ihrer Sorgfaltspflichten vorrangig oder nur auf 
Mul -Stakeholder-Ini a ven (MSI) zurückgreifen. Dies grei  zu kurz, Eigenini a ve 
darüber hinaus ist notwendig. MSI sollten vor allem dazu dienen, durch kollek ve 
Maßnahmen eine Hebelwirkung in der eferen Lieferke e zu generieren, d.h. bei den 
Betroffenen.  
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Berichtspflichten und Nachhal gkeitsberichtersta ung  
1. Zügige Entwicklung aussagekrä iger sektorspezifischer Berichtsstandards 

 Berichtspflichten sind keine unnö ge Bürokra e, sondern schaffen essenzielle 
Transparenz – für das jeweilige Unternehmen selbst, für den Finanzmarkt, aber auch 
für Öffentlichkeit und Kontrollbehörden, um getroffene Sorgfaltsmaßnahmen zu 
überprüfen. Sie können nicht zuletzt auch die Resilienz von Lieferke en erhöhen. Mit 
der Richtlinie für Nachhal gkeitsberichtersta ung (CSRD) hat die EU ein wich ges 
Instrument hierfür geschaffen. Die Entwicklung sektorspezifischer Vorgaben für die 
Berichtersta ung steht jedoch noch aus. 

 Die zügige Entwicklung klar verständlicher, detaillierter sektorspezifischer European 
Sustainability Repor ng Standards (ESRS) kann dabei helfen, für Unternehmen 
Rechtssicherheit zu schaffen sowie bei themenspezifischen Standards Vereinfachung 
und Entlastung zu erreichen. Die Bundesregierung muss sich daher für deren zügige 
Erstellung und Verabschiedung einsetzen.  

2. Ablösung oder Reform des Deutschen Rechnungslegungs Standards Commi ee (DRSC) 
im Bereich Nachhal gkeitsberichtersta ung  

 Dem DRSC kommt aktuell bei der Erarbeitung von Nachhal gkeitsberichtsstandards in 
Deutschland eine zentrale Rolle zu. Dabei handelt es sich um ein Gremium mit nicht 
ausreichender nachhal gkeitsbezogener Exper se, das auch finanziell stark von der 
Wirtscha  abhängig ist und bei dem offensichtliche Interessenskonflikte vorliegen. 
Um dem Anspruch einer möglichst effek ven Nachhal gkeitsberichtersta ung 
gerecht zu werden, sind aber kompetente und divers aufgestellte Mul -Stakeholder-
Gremien unabdingbar, denn nur sie können dieser mul dimensionalen Aufgabe 
gerecht werden.  

 Die Bundesregierung sollte daher §342 (q) des Handelsgesetzbuches anpassen und 
eine Organisa on manda eren, die frei von Interessenskonflikten agiert, 
Transparenzanforderungen gerecht wird und Kompetenz für Nachhal gkeitsthemen 
aufweist.  

 

UN-Treaty zu Wirtscha  und Menschenrechten 
1. Ak ver Einsatz für ein ambi oniertes Abkommen und interna onal faire 

(We bewerbs-)Bedingungen 

 Nach der Verabschiedung des LkSG und der CSDDD erwarten wir von 
Bundesregierung und Bundestag nun, dass sie den UN-Treaty-Prozess für ein 
verbindliches Abkommen zu Wirtscha  und Menschenrechten ak v unterstützen 
(u.a. durch Beitri  zur Gruppe der „Friends of the Chair“). Sie sollen sich mit eigenen 
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Stellungnahmen in die Verhandlungen einbringen, um ein ambi oniertes Abkommen 
zu erzielen, das den interna onalen Menschenrechtsstandards entspricht und über 
LkSG und CSDDD hinausgeht.  

 Das Abkommen muss Betroffenen sicher und einfach den Rechtsweg ermöglichen, 
weitreichende Klima- und Umweltschutzstandards enthalten und alle Unternehmen 
inklusive der Finanz- und Versicherungsbranche einschließen. 

 Zudem sollte die Bundesregierung sich für eine finanzielle Stärkung des UN-Treaty-
Prozesses einsetzen und sich für Regelungen im Prozess stark machen, die den 
Einfluss von Interessenvertreter*innen der Privatwirtscha  auf die Verhandlungen 
streng begrenzen.  

2. Einsatz für ein EU-Verhandlungsmandat  

 Deutschland sollte den UN-Treaty-Prozess im Rahmen der EU konstruk v 
vorantreiben und auf ein umfassendes und solides EU-Verhandlungsmandat 
hinwirken. 

 

Regulierung des Finanzsektors, staatlicher Finanzierungen 
und der Außenwirtscha sförderung 
1. Verbindliche menschenrechtliche Regulierung von Inves onen, Krediten und 

Versicherungen umsetzen 

 In Übereins mmung mit den UN-Leitprinzipien für Wirtscha  und Menschenrechte 
(UNLP), den OECD-Leitlinien für mul na onale Unternehmen und den OECD-
Leitlinien für den Finanzsektor müssen umfassende verbindliche Sorgfaltspflichten für 
Unternehmen der Finanzwirtscha  analog zum Realsektor eingeführt und 
durchgesetzt werden. Daher sollten Bundestag und Bundesregierung im Prozess der 
Umsetzung der CSDDD das LkSG um menschenrechtliche Sorgfaltspflichten in der 
nachgelagerten Lieferke e von Unternehmen der Finanzwirtscha  ergänzen. 

 Bundestag und Bundesregierung sollten sich in der EU gegenüber der EU-Kommission 
und den Mitgliedstaaten mit Nachdruck für eine europäische verbindliche Regelung 
mit expliziten Sorgfaltspflichten für das Kerngeschä  von Finanzins tu onen 
einsetzen. 

2. Sozialtaxonomie und Nachhal gkeitskennzeichnung von Investmentprodukten wirksam 
weiterentwickeln 

 Investments in nachhal ges Wirtscha en müssen eindeu g und nachweislich als 
solche zu erkennen sein. Dazu sollten sich Bundestag und Bundesregierung auf EU-
Ebene ak v für die Fortsetzung des Prozesses zur Sozialtaxonomie sowie einer 
Taxonomie für „harmful prac ces“ einsetzen. 



7 

 Ebenso braucht es auf EU-Ebene eine klare, verbraucherfreundliche 
Nachhal gkeitskennzeichnung aller Investmentprodukte, die Menschenrechtsrisiken 
beinhaltet (Sustainable Finance Disclosure Regula on, SFDR). 

3. Umfassende Umsetzung von Sorgfaltspflichten durch staatliche Fonds und öffentliche 
Projek inanzierungen, insbesondere bei der Außenwirtscha sförderung  

 Staatliche Fonds wie etwa der Rohstofffonds oder das geplante Genera onenkapital, 
aber auch auf staatliche Ini a ve hin aufgelegte privatwirtscha liche Fonds (z.B. 
Microfinance Enhancement Facility) haben über ihre Sorgfaltspflichten hinaus eine 
besondere Verantwortung, diese gemäß der OECD-Handreichung für ins tu onelle 
Investoren besonders vorbildlich und mit Signalwirkung umzusetzen. 

 Bei staatlichen Kreditgaran en und Instrumenten der Außenwirtscha sförderung 
steht die Bundesregierung in der besonderen Pflicht sicherzustellen, dass durch die 
geförderten Geschä stä gkeiten an den Projektstandorten niemand in der 
Wahrnehmung von Grund- und Menschenrechten beeinträch gt wird. Öffentliche 
Gelder und Garan en sollten daher nur für jene Projekte zugänglich sein, für welche 
die finanzierenden Banken die UNLP und die OECD-Handreichung für 
Projek inanzierung einhalten. Vertragsklauseln müssen effek ve Konsequenzen bei 
Verstoß gegen die Sorgfaltspflichten oder Projektauflagen enthalten. 

 Um transparenter zu arbeiten, sollte die Bundesregierung ihre Absichten für die 
Erteilung einer Garan e für Ungebundene Finanzkredite (UFK-Garan e) 90 Tage vor 
der Grundsatzentscheidung veröffentlichen und einen Kanal für zivilgesellscha liche 
Stellungnahmen einrichten. 

 Finanzieren staatliche Gelder bes mmte Projekte anteilig oder vollständig mit oder 
unterstützen sie anderwei g z.B. mit Garan en, sollte die regelmäßig wiederholte 
Konsulta on der lokalen Bevölkerung mit besonderer Achtung der Rechte indigener 
Völker gemäß ILO-Konven on 169 und der Deklara on indigener Völker (UNDRIP) 
verpflichtend vorgeschrieben sein. Es muss transparent gemacht werden, welche 
Informa onen die lokale Bevölkerung beigesteuert hat und wie diese in die Umwelt- 
und Sozialverträglichkeitsprüfungen (engl. Abkürzung: ESIA) eingeflossen sind. 

 Die Bundesregierung sollte Informa onen über das Projekt, seine Auswirkungen, 
menschenrechtliche und ökologische Auflagen, ihre Umsetzung sowie 
Beschwerdemöglichkeiten in angemessener Form und Sprache für die lokale 
Bevölkerung zugänglich machen. 

 Für jede Art öffentlicher Finanzierung bzw. Außenwirtscha sförderung sollte die 
Bundesregierung einen unabhängigen Beschwerdemechanismus für Betroffene 
ähnlich dem unabhängigen Beschwerdemechanismus der Interna onalen 
Klimaschutz Ini a ve (IKI UBM) einrichten. Das Verfahren sollte vor Ort bekannt und 
leicht zugänglich gemacht werden. Beschwerden sollten auch mündlich sowie über 
die deutschen Botscha en einzureichen sein.  
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 Die Verfahren und Standards der öffentlichen Projek inanzierungen und 
Außenwirtscha sförderung sollten regelmäßig mit Wirkungsanalysen evaluiert 
werden, um den Menschenrechtsschutz zu verbessern. 

4. Öffentlich mi inanzierte oder unterstützte Projekte müssen mit dem 1,5°C-Ziel des 
Pariser Klimaschutzabkommens vereinbar sein und sich daran ausrichten  

 Nicht nur Exportkredit- und Inves onsgaran en, sondern schnellstmöglich auch das 
dri e Garan einstrument, die Ungebundenen Finanzkreditgaran en (UFK-Garan en), 
müssen mit konkreten Vorgaben am 1,5-Grad-Pfad ausgerichtet werden. 

 Es dürfen keine weiteren Projekte zum Ausbau neuer fossiler Infrastruktur mit 
öffentlichen Geldern unterstützt und ermöglicht werden, insbesondere keine neuen 
Gas-Pipelines, Flüssiggasterminals sowie weder konven onelle fossile Gaskra werke 
noch Gaskra werke mit fragwürdigen Kriterien (zur Umrüstbarkeit) für technisch, 
ökonomisch und ökologisch hochriskanten Wasserstoff oder Kohlenstoffabscheidung 
und -endlagerung (CCS).  

 Die in den Klimaleitlinien für die deutsche Außenwirtscha sförderung ermöglichten – 
jedoch mit der 1,5°C-Grenze des Pariser Klimaabkommens unvereinbaren – 
Ausnahmen für Projekte zur Erschließung neuer fossiler Gasfelder müssen umgehend 
gestrichen werden.  

 Bürgscha en und Garan en für Geschä e zum Klimaschutz dürfen nicht gegen 
Menschenrechts- und Umweltschutz ausgespielt werden. 

 

Öffentliche Beschaffung 
1. Verbindliche Nachhal gkeitskriterien beim Einkauf sensibler Produkte im Vergaberecht 

einführen 

 Falls noch nicht in der Legislaturperiode bis 2025 geschehen, müssen endlich 
verbindliche Regelungen zur Einforderung von menschenrechtlichen 
Sorgfaltspflichten, Kriterien zu fairem Handel und umweltbezogenen Anforderungen 
beim Einkauf sensibler Produkte im Vergaberecht eingeführt werden.  

 Die grundsätzliche gesetzliche Verpflichtung zu einer sozial und ökologisch 
nachhal gen Beschaffung muss für die kommunale, Länder- und Bundesebene 
gelten.  

 Die Bundesregierung sollte sich auf EU-Ebene dafür einsetzen, dass bei der Reform 
des EU-Vergaberechts ebenfalls verpflichtende menschenrechtliche, soziale und 
umweltbezogene Anforderungen eingeführt werden, um EU-weit gleiche 
We bewerbsbedingungen zu schaffen.  
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 Es sollten Fördergelder für die Stärkung der nachhal gen Beschaffung auf Bundes-, 
Länder und kommunaler Ebene sowie für Beratungsangebote der Zivilgesellscha  
bereitgestellt werden.  

 Die Beschaffung auf Bundes-, Länder- und kommunaler Ebene sollte stärker 
miteinander vernetzt und z. B. Kompetenzcluster bei Einkaufsvorgängen gebildet und 
gemeinsame Rahmenverträge ausgeschrieben werden, in denen anspruchsvolle 
menschenrechtliche und umweltbezogene Anforderungen und Nachweise gefordert 
werden. 

2. Nachhal ge Beschaffung in Bundesbehörden erheblich stärken 

 Die Beschaffung in den Bundesbehörden hat eine große Signalwirkung auf den Markt 
sowie Länder und Kommunen. Der Stufenplan zur nachhal gen Tex lbeschaffung in 
Bundesbehörden muss daher ambi oniert umgesetzt werden. 

 Für alle weiteren sensiblen Produktgruppen sollten entsprechende Stufenpläne 
erarbeitet und umgesetzt werden, die klare Ziele, Handlungsschri e und 
Monitoringmechanismen für ihre nachhal ge Beschaffung definieren.  

 Dazu braucht es zwingend die systema sche Aus- und Weiterbildung von 
Verwaltungsmitarbeiter*innen im Bereich der nachhal gen öffentlichen Beschaffung. 

3. Wirksamkeit nachhal ger Beschaffung sicherstellen 

 Um eine genauere Abfrage von menschenrechtlichen und umweltbezogenen Kriterien 
bei Beschaffungsvorgängen und ein echtes Monitoring zu ermöglichen, sollte die 
Vergabesta s k entsprechend reformiert werden. 

 Ebenso sollten Indikatoren für die Entwicklung der sozialen Aspekte nachhal ger 
Beschaffung in die Deutsche Nachhal gkeitsstrategie aufgenommen werden. 
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